
Verbands- Jugendspielordnung 
Antrag des Jugendausschusses an den JVT 2009 

 
Aktuelle Fassung Änderungsvorschlag 
§ 2  Zuständigkeit und Aufgaben des 

Verbands-Jugendspielausschusses 

(VJSpA) 
 
….. 

 

(3)  

Aufgaben des VJSpA sind u.a.: 

 

a) Organisation und Kontrolle des 

Jugend-Pflichtspielbetriebes 

(Halle), 

b) Berufung und Abberufung von 

Staffel- und Spielleitern, 

c) Ausschreibung und Vergabe von 
Westdeutschen -Jugend-

Meisterschaften, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Erstellung von Durchführungs-

bestimmungen für den 

Jugendspielverkehr (Halle). 

 

e) die Prüfung der Teilnahme von 

Pflichtjugendmannschaften nach § 

6 (2) VSpO. 

 

Die Durchführungsbestimmungen 

bedürfen der Genehmigung durch den 

Verbands-Jugendausschuss (VJA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2  Zuständigkeit und Aufgaben des 

Verbands-Jugendspielausschusses 

(VJSpA) 

 

…. 

 

(3)  

Aufgaben des VJSpA sind u.a.: 

 

…. 

 

 

 

 

c) Ausschreibung der Westdeutschen 

Jugendmeisterschaften.  

 

d) neu: 
Vorschlagsrecht der Aus-

richtung der Westdeutschen 

Jugendmeisterschaften an den 

Jugendausschuss, der über die 

Vorschläge entscheidet. Das 

Präsidium des WVV muss die 

Entscheidung des Jugend-

ausschusses genehmigen. 

 

e) alt d)  

 

 

 

f) alt e) 



Aktuelle Fassung Änderungsvorschlag 
§ 3  Altersklassen, Netzhöhe, 

Spielfeldgröße 
 
(1)  

Die Altersklasseneinteilung regelt die JSpO-

DVJ. Spielberechtigt im jeweiligen 

Alterswettbewerb sind Spieler, die am 

Altersstichtag oder später geboren sind.  

Es gelten folgende Altersstichtage: 

 

                                     U20 U18 U16 U14 U13 U12 

08/09 

01.01. 
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01.01. 

1992 

01.01. 
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01.01. 

1996 

01.01

.1997 

01.01.

1998 

09/10 

01.01. 

1991 

01.01. 

1993 

01.01. 
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01.01. 

1997 

01.01

.1998 

01.01.

1999 

10/11 

01.01. 

1992 

01.01. 

1994 

01.01. 

1996 

01.01. 

1998 

01.01

.1999 

01.01.

2000 

usw.       

 
 
 
 

§ 3  Altersklassen, Netzhöhe, 

Spielfeldgröße 
 
(1)  

Die Altersklasseneinteilung regelt die JSpO-

DVJ. Spielberechtigt im jeweiligen 

Alterswettbewerb sind Spieler, die am 

Altersstichtag oder später geboren sind.  

Es gelten folgende Altersstichtage: 
 

                                     09/10 10/11 11/12 12/13 

U20 

91 und 

jünger 

92 und 

jünger 

93 und 

jünger 

94 und 

jünger 

U18 

93 und 

jünger 

94 und 

jünger 

95 und 

jünger 

96 und 

jünger 

U16 

95 und 

jünger 

96 und 

jünger 

97 und 

jünger 

98 und 

jünger 

U14 

97 und 

jünger 

98 und 

jünger 

99 und 

jünger 

00 und 

jünger 

U13 

98 und 

jünger 

99 und 

jünger 

00 und 

jünger 

01 und 

jünger 

U12 

99 und 

jünger 

00 und 

jünger 

01 und 

jünger 

02 und 

jünger  

Aktuelle Fassung Änderungsvorschlag 
§ 4 Spielberechtigung 
 
(5)  

Spielgemeinschaften von Mitgliedern aus 

benachbarten Volleyballkreisen …….: 

 

a) Spielgemeinschaften (SG) sind ein 

Zusammenschluss von Spielern 

von 2 (zwei) oder 3 (drei) 

Mitgliedern zu (einer) 

Mannschaft(en), die entweder im 

selben Volleyballkreis oder 

höchstens im unmittelbar 

benachbarten Volleyballkreis ihren 

Sitz haben. Der Antrag auf Bildung 

einer Spielgemeinschaft muss 

spätestens bis zum 01. August 

eines Jahres für die folgende 

Saison vom Verein, dessen 

Startrechtszugehörigkeit die 

Spielgemeinschaft übernimmt, 

beim VJSpW vorliegen. Dieser 

prüft und erteilt bei Erfüllung der 

Voraussetzungen dann die 

Zulassung der Spielgemeinschaft 

für ein Spieljahr. Im Bedarfsfall 

muss die Spielgemeinschaft für die 

nachfolgende Saison neu beantragt 

werden.  

 

….. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 4 Spielberechtigung 
 
(5)  

Spielgemeinschaften von Mitgliedern aus 

benachbarten Volleyballkreisen …..: 

 

a) Spielgemeinschaften (SG) sind ein 

Zusammenschluss von Spielern 

von 2 (zwei) oder 3 (drei) 

Mitgliedern zu (einer) 

Mannschaft(en), die entweder im 

selben Volleyballkreis oder 

höchstens im unmittelbar 

benachbarten Volleyballkreis ihren 

Sitz haben. Der Antrag auf 

Bildung einer Spielgemeinschaft 

muss spätestens bis zum 01. 

August eines Jahres für die 

folgende Saison vom Verein, 

dessen Startrechtszugehörigkeit 

die Spielgemeinschaft übernimmt, 

bei der WVV- Geschäftstelle 

vorliegen. Diese prüft und erteilt 

bei Erfüllung der Voraussetzungen 

dann die Zulassung der 

Spielgemeinschaft für ein 

Spieljahr. Im Bedarfsfall muss die 

Spielgemeinschaft für die 

nachfolgende Saison neu 

beantragt werden.  

….. 
 



Aktuelle Fassung Änderungsvorschlag 
§ 8 Strafen 
 
….. 

 

(3)  

Bei der Qualifikation zu den Westdeutschen 

Meisterschaften und bei der Endrunde der 

Westdeutschen Meisterschaften gelten 

folgende Strafen: 

  

- Nichtantreten 150,00 € 

- Nichtgestellung von 

Schiedsrichtern 75,00 € 

- Vorzeitige Abreise vor der 

Siegerehrung 150,00 € 

- Ausschluss wegen Verstoßes 

gegen den Olympischen 

Gedanken und das Fair- Play

 200,00 € 
 

§ 8 Strafen 

 

….. 

 

(3)  

Absatz wird gestrichen 

 

Erläuterung: Diese Strafen sind seit dem 

Verbandstag 2008 in § 21 (1) der 

Verbandsspielordnung geregelt.  
 
 

 
 

Linus Tepe 
Jugendausschuss 


